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Eingabe des NABU -Gruppe Marsberg- vom 23.12.2015  zur 
2. Behördenbeteiligung (1. öA) 
 

a) Der NABU weist auf das Kollisionsrisiko von geschützten Vogel- 
und Fledermausarten mit Windkraftanlagen hin.  
 

b) Der NABU erhebt Bedenken gegen die Ausweisung der 
Konzentrationszone 7.  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu a)  
 

Der Rat der Stadt Brilon nimmt diese Aussagen zur Kenntnis. Die 
Belange des Artenschutzes sind im Rahmen des Planverfahrens vom 
Büro Lederer ermittelt worden. Tiefer gehende Untersuchungen müssen 
ggfs. im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG 
erfolgen.  
 
Zu b) 
 

Da die Zone 7 aufgrund der Stellungnahme der Unteren 
Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises (ULB des HSK) als 
Konzentrationszone ausscheidet, ist die Stellungnahme zu diesem 
Bereich hinfällig. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingabe des NABU -Gruppe 
Marsberg, zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend den 
vorstehenden Ausführungen mit Verweis auf das sich anschließende 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG und den Wegfall der 
Konzentrationszone 7 als ausreichend berücksichtigt anzusehen. 
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Eingabe des Naturparks Diemelsee, Willingen, vom 22.12.2015 zur 
2. Behördenbeteiligung (1. öA) 
 
Der Naturpark Diemelsee äußert sich gegen den Änderungsbereich 7. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Da die Zone 7 aufgrund der Stellungnahme der Unteren 
Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises (ULB des HSK) als 
Konzentrationszone ausscheidet, ist die Stellungnahme zu diesem 
Bereich hinfällig. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingabe des Naturparks 
Diemelsee, Willingen, zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend den 
vorstehenden Ausführungen mit Verweis auf den Wegfall der 
Konzentrationszone 7 als ausreichend berücksichtigt anzusehen. 
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Eingabe der Stadtwerke Brilon vom 23.12.2015 zur 
2. Behördenbeteiligung (1. öA) 
 
 
Die Stadtwerke Brilon befürworten die Einstufung der 
Wasserschutzgebiete der Zonen I und II als harte Tabukriterien. Sie 
bitten darum, dass aufgrund der besonderen geologischen Verhältnisse 
auch die Wasserschutzgebiete der Zone III A als harte Tabuzonen 
eingestuft werden. Im Zuge der Anlagengenehmigung sind mögliche 
hydrogeologische Gefährdungen durch Fachgutachten zu beurteilen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Laut Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde des HSK ist die 
Errichtung von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten der 
Zone III A rechtlich zulässig. Daher können diese Zonen per Definition 
nicht als harte Tabuzonen ausgewiesen werden. Die Eingabe sollte 
insofern zurückgewiesen werden. 
 

Für die Genehmigung von Windkraftanlagen im Verfahren nach 
BImSchG kann von der Genehmigungsbehörde die Erarbeitung von 
hydrogeologischen Gutachten gefordert werden. Die Eingabe sollte 
insofern als beachtet angesehen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingabe der Stadtwerke Brilon 
zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend den vorstehenden 
Ausführungen bzgl. der Einstufung von Wasserschutzgebieten der 
Zone III A zurückzuweisen und bzgl. der geforderten Gutachten als 
beachtet anzusehen. 
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Eingabe der Stadt Olsberg vom 26.03.2015 zur 
1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
 
 

a) Angesichts der geringen Größe einiger Flächen an der Grenze 
zum Stadtgebiet Olsberg, die aus Sicht der Stadt Olsberg keine 
geeigneten Standorte darstellen und eventuell zu Konflikten 
führen könnten, bittet die Nachbarkommune, die Suchbereiche 
Nr. 63, 66, 67 und 71 tlw. aus dem Entwurf der 97. FNPÄ 
herauszunehmen. 
 

b) Die Stadt Olsberg weist darauf hin, dass in ihrer 
Potentialflächenanalyse unmittelbar westlich des Briloner 
Suchbereiches Nr. 64 auf Olsberger Stadtgebiet der Suchraum 
Nr. 2 „Antfeld“ dargestellt ist. 
 

(Hinweis: bei den nummerierten Flächen handelt sich um Teile der 
Suchbereiche nach Abzug der harten und weichen Tabukriterien, die in 
der Karte 5.1 dargestellt sind). 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu a) 
 

Da es sich bei den Suchbereichen 63, 66, 67 und 71 überwiegend um 
nicht arrondierungsfähige und zumeist kleinräumige Splitterflächen 
handelt, die in dieser frühen Planungsphase aus systematischen 
Gründen dargestellt wurden, sind diese Flächen aufgrund ihrer sehr 
geringen Flächengröße und der isolierten Lage im weiteren Verfahren 
ausgeschieden. Die Eingabe sollte insofern zur Kenntnis genommen 
und als berücksichtigt angesehen werden.  
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Zu b) 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingabe der Stadt Olsberg zur 
Kenntnis zu nehmen und entsprechend den vorstehenden 
Ausführungen als berücksichtigt anzusehen. 
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Eingaben des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Meschede,  

• vom 08.05.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) und  
• vom 04.11.2015 vor der 2. Behördenbeteiligung (1. öA) 

 
Anlässlich der frühzeitigen Beteiligung bittet der Landesbetrieb, die 
Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von 
Windenergieanlagen im Trassenverlauf der B 7 n offen zu halten, da 
erst mit einer konkretisierten Planung der B 480 n OU Brilon / Alme 
definiert werden kann, wie sich die Verknüpfung mit der B 480 alt 
darstellt und welche Auswirkungen sie auf die Trassenführung der B 7 n 
haben könnte.  
 
Per Email vom 04.11.2015 teilt Straßen.NRW mit, dass der in den 
Planunterlagen zur 97. FNPÄ zugrunde gelegte Trassenverlauf der 
B 7 n  dem aktuellen Planungsstand entspricht.   
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Da ein Aussetzen der Bauleitplanung zur 97. FNPÄ nicht vertretbar ist 
und um eine Kollision der kommunalen Windkonzentrationsplanung mit 
dem für die Region bedeutsamen Weiterbau der B 7 n zu vermeiden, 
wurde der Landesbetrieb mit Schreiben vom 15.09.2015 noch vor der 
Beteiligung nach § 4 (2) BauGB um erneute Stellungnahme gebeten. 
Aus den zur Verfügung gestellten Plänen konnte die Behörde 
entnehmen, dass die von der Stadt Brilon angenommene Trasse der 
B 7 n die potentielle KZ 1 kreuzt. Das Straßenbauvorhaben B 480 n und 
seine möglichen Auswirkungen wurde wegen der fehlenden Planreife im 
Rahmen der 97. FNPÄ nicht berücksichtigt. 
 
Da der von der Stadt Brilon zugrunde gelegte Trassenverlauf der B 7 n  
nach Aussage des Landesbetriebes dem aktuellen Planungsstand 
entspricht und im Rahmen der 2. Behördenbeteiligung keine weitere 
Stellungnahme erfolgte, sollten die Eingaben zur Kenntnis genommen 
und als ausreichend berücksichtigt angesehen werden. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des Landesbetriebes 
Straßenbau NRW, Meschede, zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den vorstehenden Ausführungen als ausreichend 
berücksichtigt anzusehen. 
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Eingabe von Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München, vom 
20.04.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
 
Die Telefónica informiert, dass innerhalb des Plangebietes 19 
Richtfunkverbindungen des Unternehmens verlaufen und weist darauf 
hin, dass im Umkreis von 250 m um ihre Funkstandorte keine 
Windenergieanlagen aufgebaut werden dürfen, um Störungen 
auszuschließen. Für genaue Überprüfungen sind jedoch Anlagentypen 
und Standortkoordinaten erforderlich.  
Aufgrund ihrer Raumbedeutsamkeit bittet die Telefónica um 
Berücksichtigung und Übernahme der Richtfunktrassen einschließlich 
der horizontalen und vertikalen Schutzbereiche gegenüber Masten, 
Rotoren, Baukränen etc. in die Bauleitplanung. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden 
berücksichtigt, soweit bauleitplanerische Relevanz besteht. Wie die 
Telefónica mitteilt, kann sie nur im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung 
dezidierte Stellungnahmen abgeben. Im Rahmen der 97. FNPÄ werden 
nur Konzentrationszonen dargestellt, in denen grundsätzlich die 
Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Über die Einzelstandorte, 
Anzahl der WEA und Bauhöhen über Grund etc. können auf der Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung keine Angaben gemacht werden 
Derartige Festlegungen sind nur auf der nachgeordneten Ebene der 
konkreten Genehmigungsverfahren möglich. Nur aufgrund derartiger 
Details sind Aussagen zu Aus-/Wechselwirkungen möglich. Im Hinblick 
auf Richtfunktrassen-/verbindungen ist die Telefonica daher im 
Einzelgenehmigungsverfahren durch den Hochsauerlandkreis als 
zuständige Genehmigungsbehörde zu beteiligen. 
 
Die Eingabe sollte insofern als beachtet angesehen werden. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingabe der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG, München, zur Kenntnis zu nehmen und 
entsprechend den vorstehenden Ausführungen als beachtet anzusehen. 
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STROM 
 
 
Eingaben der  WESTNETZ  GmbH: 
 

a) Regionalzentrum Arnsberg,  vom 26.03.2015 und    
b) Spezialservice Strom, Dortmund, vom 07.04.2015 

 

jeweils zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 
 

c) Regionalzentrum Arnsberg,  vom 16.12.2015 und    
d) Spezialservice Strom, Dortmund, vom 04.01.2016 

 

jeweils zur 2. Behördenbeteiligung (1. öA) 
 
 

zu a) 
 

Die Eingabe ergeht für die betroffenen Anlagen der Verteilungsnetze 
Strom der Westnetz und es bestehen seitens des Regionalzentrums 
Arnsberg keine Bedenken. 
 
zu b) 
 

Die Eingabe ergeht für die im Betreff des Schreibens aufgelisteten und 
betroffenen Hochspannungsfreileitungen 1. - 5. und Umspannanlagen 
6. - 7. Ansonsten ist die Eingabe mit der Stellungnahme zu d) identisch. 
 
zu c) 
 

Die Eingabe ergeht für die betroffenen Anlagen der Verteilungsnetze 
Strom im Auftrag der RWE Deutschland AG. Es wird um weitere 
Beteiligung gebeten, um prüfen zu können, ob Anlagen von externen 
Kompensationsmaßnahmen betroffen sind. im Übrigen bestehen seitens 
des Regionalzentrums Arnsberg keine Bedenken. 
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zu d) 
 

Die Westnetz weist unter Beifügung diverser Karten und Leitungspläne 
darauf hin, dass die Konzentrationszonen 1, 3 und 4 teilweise im 
Schutzstreifen der 110 kV-Hochspannungsfreileitung Büren-Olsberg 
liegen. Die Karten und Leitungspläne sind nicht in die 
Sitzungsunterlagen mit aufgenommen worden, da sie in der Örtlichkeit 
gut erkennbar und damit bekannt sind.  
 

Ferner geht die Westnetz auf bestehende Grunddienstbarkeiten für die 
Hochspannungsleitungen und Nebeneinrichtungen ein.  
 

Desweitern gibt das Unternehmen Hinweise auf das Anpflanzen von 
Bäumen.  
 

Die Westnetz weist auf notwendige Mindestabstände zwischen 
Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen hin sowie auf 
Gefährdungen der Leitungen durch Eisabwurf und Blitzeinschlägen bei 
Windkraftanlagen.  
 

Sie bittet um Beteiligung im weiteren Verfahren. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
zu a) 
 

Da keine Bedenken bestehen, sollte die Eingabe zur Kenntnis 
genommen werden. 
 
zu b) 
 

Die Betroffenheit der aufgeführten Hochspannungsfreileitungen bezieht 
sich auf die zum Verfahrensstand „Scoping“ noch sehr große 
Potentialflächenkulisse von 74 Einzelflächen mit einer Gesamtgröße von 
1.732,4 ha. Durch die Reduzierung des Änderungsbereiches zur 
öffentlichen Auslegung / 2. Behördenbeteiligung auf 7 Konzentrations-
zonen ist nur noch die Hochspannungsfreileitung zu 1. Büren-Olsberg 
betroffen.  
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Da die Eingaben zu b) und d) ansonsten wörtlich identisch sind, wird an 
dieser Stelle auf die Stellungnahme der Verwaltung zu d) verwiesen.  
 
zu c) 
 

Zu Kompensationsmaßnahmen können auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung keine Angaben gemacht werden. Sie 
werden auf der nachgeordneten Ebene der konkreten 
Genehmigungsverfahren festgesetzt und durchgeführt. Die erbetene 
Beteiligung wird durch den Hochsauerlandkreis sichergestellt. Da 
ansonsten keine Bedenken bestehen, sollte die Eingabe zur Kenntnis 
genommen werden. 
 
zu d) 
 

Die räumliche Lage der betreffenden Freileitungen ist im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Darüber hinaus ist anzumerken, dass 
die Stadt mit der 97. FNPÄ ausschließlich die räumliche Lage von 
Konzentrationszonen regelt. Die Anordnung von WEA sowie die 
gesamte Infrastruktur sind hingegen auf der nachgeordneten 
Genehmigungsebene angesiedelt.  
 

Die Hinweise bezüglich der vorhandenen Grunddienstbarkeiten und das 
Anpflanzen von Bäumen werden zur Kenntnis genommen. 
 

Abstandsregelungen sind auf dieser Planungsebene weder möglich 
noch vorgesehen, da die hierzu notwendigen Detailinformationen wie 
z.B. Anlagentyp, Bauhöhe, Rotordurchmesser etc. nicht bekannt und im 
Übrigen auch nicht Regelungsgegenstand sind. Es handelt sich vielmehr 
um Einzelfallbetrachtungen.  
 

Die Mindestabstände zu den Freileitungen ergeben sich jeweils aus den 
technischen Regelwerken. Die Abstände sind z. B. abhängig vom 
Rotordurchmesser und dem Vorhandensein von schwingungs-
dämpfenden Maßnahmen an den Freileitungen.  
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Im Flächennutzungsplanverfahren können Freihaltezonen entlang der 
Stromleitungen nur sehr bedingt ausgewiesen werden, da die Stadt als 
Plangeber keinen Einfluss darauf hat, ob seitens der Anlagenbetreiber 
schwingungsdämpfende Maßnahmen an den Freileitungen vorgesehen 
werden. Diese Faktoren sind erst bei Einreichung entsprechender 
Bauanträge nach BImSchG für Windkraftanlagen bekannt. Die Prüfung 
der Einhaltung der Abstände hat daher im nachgeordneten 
einzelfallbezogenen Genehmigungsverfahren zu erfolgen. Entsprechend 
wird die Westnetz auf dieser Verfahrensebene durch den 
Hochsauerlandkreis als zuständige Genehmigungsbehörde zu beteiligen 
sein. Die Stellungnahme wird an den HSK weitergeleitet. Ein 
entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
 

Die genannten Gefahren durch Eisabwurf oder Blitzschlag werden zu 
Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der  WESTNETZ 
GmbH -Regionalzentrum Arnsberg- entsprechend den vorstehenden 
Ausführungen zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der  WESTNETZ 
GmbH -Spezialservice Strom-, Dortmund, zur Kenntnis zu nehmen 
und entsprechend den vorstehenden Ausführungen durch die 
Darstellung der Freileitungen im Flächennutzungsplan, die Aufnahme 
eines Hinweises in der Begründung bzw. durch Verweis auf das 
nachgeordnete Genehmigungsverfahren nach BImSchG als 
ausreichend berücksichtigt anzusehen. 
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GAS 
 
 
Eingaben der  WESTNETZ  GmbH, Dortmund  

a) vom 26.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) und  
b) vom 25.01.2016 zur 2. Behördenbeteiligung (1. öA) 

 
Die Eingabe erfolgt durch die Westnetz als Pächterin der betroffenen 
Erdgashochdruckleitungen der RWE Deutschland AG. 
 
zu a) 
 
Die Westnetz weist unter Beifügung eines Übersichtsplanes zum Verlauf 
der Leitungen, dem DVGW-Rundschreiben G 04/04 v. 28.09.2004 und 
dem Gutachten Veenker insbesondere auf den baufrei zu haltenden 
Schutzstreifen bei Erdgashochdruckleitungen innerhalb von 
Privatgrundstücken und auf die erforderlichen Abstände zwischen 
Erdgasleitungen und Windenergieanlagen abhängig vom Aufprallbereich 
bei Gondelabwurf hin.  
 
Hinsichtlich des kathodischen Korrosionsschutzes der Erdgasleitungen 
wird um Abstimmung zur geplanten Anbindung der WKA an das 
Stromversorgungsnetz gebeten. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass das Be-, bzw. Überfahren der 
Leitungstrassen und Bauarbeiten im Schutzstreifenbereich der 
Zustimmung bedürfen und mit der Westnetz abzustimmen sind.  
 
Um weitere Verfahrensbeteiligung wird gebeten. 
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zu b) 
 
Die Westnetz weist unter Beifügung eines Übersichtsplanes zur 
Leitungslage darauf hin, dass im südlichen Bereich des Suchraums 7 
(Konzentrationszone 5) die Erdgasleitung L.-Str. 197 entlang der B 7 
verläuft. In den übrigen Konzentrationszonen verlaufen keine 
Erdgashochdruckleitungen des Unternehmens. Um Übrigen verweist die 
Westnetz auf ihre Eingabe im Scoping-Verfahren mit der Anmerkung, 
dass das o. g. Veeker-Gutachten hinsichtlich der Abstände zwischen 
Erdgasleitungen und WKA überarbeitet und mit DVGW-Rundschreiben 
G 07/15 in Umlauf gebracht wurde.  
 

 
Um weitere Verfahrensbeteiligung wird gebeten. 
 
Hinweis der Verwaltung: 
 

Die diversen Gutachten, Rundschreiben und Berechnungen wurden 
aufgrund ihres Umfanges nicht mit in die Sitzungsanlagen 
aufgenommen. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
zu a) und b) 
 

Die räumliche Lage der Erdgasleitung L.-Str. 197 ist im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Darüber hinaus ist anzumerken, dass 
die Stadt mit der 97. FNPÄ ausschließlich die räumliche Lage von 
Konzentrationszonen regelt. Die Anordnung von WEA sowie die 
gesamte Infrastruktur sind hingegen auf der nachgeordneten 
Genehmigungsebene angesiedelt.  
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Abstandsregelungen sind auf dieser Planungsebene weder möglich 
noch vorgesehen, da die hierzu notwendigen Detailinformationen wie 
z.B. Anlagentyp, Bauhöhe, Rotordurchmesser etc. nicht bekannt und im 
Übrigen auch nicht Regelungsgegenstand sind. Es handelt sich vielmehr 
um Einzelfallbetrachtungen.  
 
Der Mindestabstand zu den Erdgasleitungen ergibt sich aus dem 
Aufprallbereich bei Gondelabwurf und ist damit abhängig u. a. von der 
Narbenhöhe und dem Gondelgewicht. Diese Faktoren sind erst bei 
Einreichung entsprechender Bauanträge nach BImSchG für 
Windkraftanlagen bekannt. Die Prüfung der Einhaltung der Abstände hat 
daher im nachgeordneten einzelfallbezogenen Genehmigungsverfahren 
zu erfolgen. Entsprechend wird die Westnetz auf dieser 
Verfahrensebene durch den Hochsauerlandkreis als zuständige 
Genehmigungsbehörde zu beteiligen sein. Die Stellungnahme wird an 
den HSK weitergeleitet. Ein entsprechender Hinweis wird in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Die Hinweise bezüglich der erforderlichen Abstimmung von Überfahrten 
der Leitungstrassen und Bauarbeiten im Schutzstreifenbereich werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben der  WESTNETZ 
GmbH (Gas), Dortmund, zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend 
den vorstehenden Ausführungen durch die Darstellung der 
Erdgasleitung im Flächennutzungsplan, die Aufnahme eines Hinweises 
in der Begründung bzw. durch Verweis auf das nachgeordnete 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG als ausreichend berücksichtigt 
anzusehen. 
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Eingaben des Wasserverbandes Aabach Talsperre, Bad 
Wünnenberg  

a) vom 31.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) und  
b) vom 06.01.2016 zur 2. Behördenbeteiligung (1. öA) 

 
 
zu a) 
 

Der Wasserverband beanstandet, dass die Genehmigungspflichten und 
Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung des Verbandes und damit 
die Schutzzonen I und II (im Wesentlichen nördlich von Madfeld 
gelegen) in der Planung zur 97. FNPÄ keine Berücksichtigung gefunden 
haben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass einige Suchbereiche direkt an den 
Schutzzonen I und II des Wasserverbandes verortet sind und ein 
direkter Einfluss auf den Talsperrenbetrieb ( Havarien) zu befürchten 
ist.  
 
zu b) 
 

Ergänzend zur Eingabe zu a) teilt der Wasserverband mit, dass er nicht 
von den gebilligten Konzentrationszonen betroffen ist. 
 
Im Hinblick auf mögliche Nachfolgeplanungen weist er auf die im 
Planverfahren nicht korrekte Berücksichtigung der Fließgewässer im 
Schutzgebiet hin und stellt klar, dass alle Gewässer im WSG der Zone I 
und alle Uferbereiche mit Schutzzone II geschützt sind. 
 
Um weitere Verfahrensbeteiligung wird gebeten.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entsprechend der Forderung der Unteren Wasserbehörde des 
Hochsauerlandkreises hat die Stadt Brilon die Zonen I und II von 
Wasserschutzgebieten als harte Kriterien bewertet und zugeordnet.  
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Die unmittelbar an die Schutzzonen des Wasserverbandes 
angrenzenden Suchbereiche (Verfahrensstand Scoping) sind nach 
Konkretisierung der Planung entfallen. Da der Verband folgerichtig in 
seiner Stellungnahme zur 2. Behördenbeteiligung mitteilt, dass er nicht 
von den Konzentrationszonen 1 - 7 betroffen ist, sollten die Eingaben 
zur Kenntnis genommen und als hinfällig angesehen werden.  
 
Aus Sicht der Stadt wurden die Schutzgebiete konkret dargestellt. 
Sollten weitere, heute nicht absehbare Windkraftplanungen in 
betroffenen Bereichen des Wasserverbandes folgen, wird eine erneute 
Verfahrensbeteiligung zugesichert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des 
Wasserverbandes Aabach-Talsperre, Bad Wünnenberg, zur Kenntnis 
zu nehmen und entsprechend den vorstehenden Ausführungen 
aufgrund der fehlenden Betroffenheit als ausreichend berücksichtigt 
anzusehen. 
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Eingaben des Vereins für Natur- und Vogelschutz im 
Hochsauerlandkreis (VNV), Geschäftsstelle Kloster Bredelar,  

a) vom 22.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung (1. öA) und 
b) vom 29.04.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping) 

 
 
zu a) 
 
1.)  
 

Der VNV fordert einen Puffer von 300 Meter Abstand zu 
Naturschutzgebieten. Dieser Puffer soll von Windkraft frei gehalten 
werden. 
 
2.) 
 

Der VNV fordert, dass in diesem 
Flächennutzungsplanänderungsverfahren Tabuzonen für den 
Artenschutz ausgewiesen werden. Der VNV weist in seiner 
ausführlichen Stellungnahme auf das Vorhandensein von 
planungsrelevanten Vogelarten, auf die Bedeutung des Stadtgebietes 
für diese Vogelarten sowie auf die Gefährdung dieser Arten durch die 
Errichtung von Windkraftanlagen hin. Der VNV gibt 
Abstandsempfehlungen für Windkraftanalgen zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen und Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. 
 
3.) 
 

Der VNV ist der Auffassung, dass die Zone 1 das Landschaftsbild -
insbesondere im Bereich der gewachsenen Kulturlandschaften 
Gretenberg und Windsberg- dauerhaft negativ verändern wird. Aus Sicht 
des VNV sind bei dieser Zone Belange des Artenschutzes hinsichtlich 
des Wachtelkönigs und des Rotmilans nicht ausreichend berücksichtigt 
worden. Der VNV fordert, die Zone im Norden zu verkleinern.  
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4.) 
 

Der VNV spricht sich aus Gründen des Artenschutzes gegen die Zone 2 
aus. 
 
5.) 
 

Der VNV weist darauf hin, dass die Zone 3 zwei Naturschutzgebiete 
komplett umschließt. Des Weiteren führt der VNV aus, dass in dieser 
Zone Fledermausquartiere, Wachtelbrutplätze und der Wachtelkönig 
vorkommen. Es wird auf die Schutzbedürftigkeit dieser Arten und deren 
Gefährdung durch die Errichtung von Windkraftanalgen hingewiesen. Es 
wird gefordert, unterschiedlich große Schutzabstände zu diesen 
Vorkommen als Schutzbereiche aus dem Plangebiet herauszunehmen. 
 
6.) 
 

Der VNV spricht sich aus Gründen des Artenschutzes gegen die Zone 4 
aus. 
 
7.) 
 

Der VNV ist der Auffassung, dass die Ausweisung der Zone 5 mehrere 
Naturschutzgebiete und deren Vogelvorkommen gefährdet. Er weist des 
Weiteren darauf hin, dass durch die Ausweisung dieser Zone die 
Mindestabstände zu 4 Brutplätzen des Uhus und zu mindestens 2 
Horsten des Rotmilans unterschritten werden. Darüber hinaus wird der 
Abstand zum Schlafplatz eines Rotmilans unterschritten und der 
Nachweis der Wachtel nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass durch diese Planung keine Rechtssicherheit für Investoren 
geschaffen wird, da die Belange des Artenschutzes spätestens im 
Genehmigungsverfahren ein Hindernis darstellen werden. Es wird daher 
gefordert, die Zone entsprechend der Mindestabstände zu 
Vogelvorkommen zu verkleinern.  
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8.) 
 

Der VNV spricht sich aus Gründen des Landschaftsbildes und des 
Artenschutzes gegen die Zone 6 aus (gemeint ist die 
Konzentrationszone 7, Blatt 9.6, a. d. V.) 
 
zu b) 
 
Anmerkung der Verwaltung 
Ein Großteil der umfangreichen Ausführungen des VNV zur frühzeitigen 
Beteiligung wird in der Eingabe vom 22.12.2015 erneut aufgegriffen. Auf 
diese Aussagen wird mit Verweis auf den Teil a) an dieser Stelle nicht 
erneut eingegangen.  
 
1.)  
 

Der VNV weist darauf hin, dass sich ihre Einzelbewertung der Flächen 
auf die Karten „Suchbereiche weiche Tabukriterien“ (gemeint sind die 
Karten 5.1 und 5.2 „Gesamtfläche der Suchbereiche nach harten und 
weichen Kriterien) bezieht. 
 
2.)  
 

Der VNV listet die planungsrelevanten Vogelarten auf, die im 
Stadtgebiet von Brilon brüten. 
 
3.) 
 

Der VNV geht ausführlich auf die Gefährdung des Rotmilans durch 
WEA’en und die nachweislich hohen Kollisionsverluste ein. Im Hinblick 
auf den Aktionsraum und die Habitatnutzung des Rotmilans auch 
während der Brutzeit wird ein 1000-m-Abstand zu den Horsten gefordert 
(Empfehlung der Vogelschutzwarten gemäß „Helgoländer Papier“: 1500 
m). Der VNV betont, dass neben dem Ausschlussbereich auch ein  
Nahrungshabitat im Prüfbereich von 6000 m um das Windkraftvorhaben 
zu einem erhöhten Tötungsrisiko und damit zum Ausschluss der 
Anlagengenehmigung führen kann.  
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Der Verein verweist auf die aktuelle Rechtsprechung zur Wichtigkeit und 
zum Schutz des Lebensraums für bedrohte Vogelarten hin. 
 
4.) 
 

Der VNV hat zu den betroffenen Gebieten aus den 74 Suchräumen des 
Scoping-Verfahrens (gemeint sind die Karten 5.1 und 5.2 „Gesamtfläche 
der Suchbereiche nach harten und weichen Kriterien) planungsrelevante 
Daten in Tabellenform erstellt, auf die Abstandsbereiche hingewiesen 
und eine Bewertung vorgenommen.  
 
5.) 
 

Der VNV weist auf die seiner Stellungnahme beigefügte Karten hin, die 
sich fast ausschließlich auf aktuelle Vorkommen und bisher vom 
Planungsbüro nicht dargestellte Bereiche beziehen. Der Verein weist 
darauf hin, dass für nicht planungsrelevanter Großvogelarten und den 
Schwarzstorch keine Karten erstellt wurden. 
Der VNV behält sich die Benennung weiterer Vorkommen 
planungsrelevanter Brutvögel im laufenden Verfahren vor. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
zu a) 
 
zu 1.)  
 

Der vom VNV geforderte pauschale Schutzabstand von 300 Metern zu 
Naturschutzgebieten ist unter Beachtung der einschlägigen 
Rechtsprechung (vgl. OVG NRW Münster -2 D 46/12.NE- vom 
01.07.2013 „Büren-Urteil“)  nicht ausweisbar. Der Umgebungsschutz der 
Naturschutzgebiete ist in den Landschaftsplänen „Hoppecketal“ und 
„Briloner Hochfläche“ i. d. R. durch die Ausweisung von 
Landschaftsschutzgebieten des Typs „C“ erfolgt. Diese Schutzgebiete 
sind ebenfalls als hartes Tabukriterium definiert worden.  
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Ein weitergehender pauschaler Schutz ist nicht möglich. Der 
weitergehende Schutz der Naturschutzgebiete hat im 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG zu erfolgen.  
 

Dieser Teil der Eingabe ist zurückzuweisen. 
 
zu 2.)  
 

Der Artenschutz ist in die Abwägung zu dieser FNP-Änderung auf der 
dritten Stufe (städtebauliche Belange) eingeflossen. Nach Auswertung 
und Abwägung aller bis zum Verfahrensstand 2. Behördenbeteiligung/ 
öA vorgetragenen Belange verbleiben noch 4 Konzentrationszonen, die 
als für die Windenergie geeignet angesehen werden. Eine weitere 
Reduktion dieser Flächen ist nicht möglich, da sonst zu befürchten ist, 
dass der Windenergie nicht genug Raum gegeben wird. Die Prüfungen 
des Artenschutzes im Rahmen der 97. FNPÄ haben ergeben, dass die 
verbleibenden Flächen auch unter dem Gesichtspunkt des 
Artenschutzes geeignet sind. Weitere, tiefer gehende Untersuchungen 
haben im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG zu erfolgen.  
 

Bezüglich der Abstandsempfehlungen ist anzumerken, dass als 
Abstandskriterien die fachlichen Empfehlungen der Länder-
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 205), die 
Hinweise des Niedersächsischen Landkreistages zur Berücksichtigung 
des Naturschutzes bei Standortplanungen und Zulassung von 
Windenergieanlagen (NLT 2011) und die tierökologischen 
Abstandskriterien (TAK) bei der Errichtung von Windenergieanlagen in 
Brandenburg (PIELA 2010) zugrunde gelegt wurden. Eine Vergrößerung 
der Abstände ist nicht geboten, da nach den vorstehenden Leitfäden 
gearbeitet wurde. 
 

Dieser Teil der Eingabe ist zurückzuweisen.  
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zu 3.) 
 

Der Eingriff in das Landschaftsbild und die Beeinträchtigung von 
Kulturlandschaften durch ca. 200 Meter hohe Windkraftanlagen ist 
unbestritten. Jedoch muss hier eine Abwägung zwischen diesen Belangen 
und der Schaffung von ausreichend Raum für die Windenergie erfolgen. Ein 
Eingriff in das Landschaftsbild und in Kulturlandschaften wird bei der 
aktuellen Größe der Windkraftanlagen überall erfolgen. Bei dieser Planung 
gilt es, eine gerechte Abwägung zwischen allen Belangen zu erzielen. Dass 
einzelne Belange bei der Festlegung der Zonen beeinträchtigt werden, ist 
an jedem Standort unvermeidbar.  
 
Die Eingabe wird bezüglich des Landschaftsbildes zur Kenntnis genommen, 
Änderungen für die Flächenausweisung ergeben sich jedoch nicht. 
Bezüglich des Artenschutzes ist festzustellen, dass eine Datenerhebung im 
Feld immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Nach Auswertung der zur 
Verfügung stehenden Daten zum Artenschutz und der durchgeführten 
Untersuchungen im Rahmen dieser Planung kommt die Stadt zu dem 
Ergebnis, dass die Zone 1 grundsätzlich geeignet erscheint. Weitere, tiefer 
gehende Untersuchungen haben im Rahmen der Genehmigung nach 
BImSchG zu erfolgen. 
 
Die vom VNV genannten und aus seiner Sicht nicht ausreichend 
berücksichtigten Brutplätze (Wachtelkönig im Langenbruch westlich von 
Rixen, Rotmilan bei Rixen) wurden in die Überarbeitung der 
Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge (Stand: 30.09.2016) einbezogen und 
mit bewertet. Die Beurteilung führt zu keinem anderen Ergebnis als bisher, 
d. h. der Kern der Planung wird nicht verändert.  
 
Dieser Teil der Eingabe ist zurückzuweisen. 
 
zu 4.)  
 

Da die Zone 2 aufgrund der Stellungnahme der Unteren 
Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises (ULB des HSK) als 
Konzentrationszone ausscheidet, ist die Stellungnahme zu diesem Bereich 
hinfällig. 
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zu 5.)  
 

Die Umfassung von zwei Naturschutzgebieten durch die Zone 3 ist 
zutreffend. Bezüglich des Artenschutzes ist festzustellen, dass eine 
Datenerhebung im Feld immer nur eine Momentaufnahme darstellt.  
 
Nach Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten zum Artenschutz 
und der durchgeführten Untersuchungen im Rahmen dieser Planung kommt 
die Stadt zu dem Ergebnis, dass diese Zone grundsätzlich geeignet 
erscheint.  
 
Das lt. VNV zusätzlich zu berücksichtigende und in 2016 zu überprüfende 
Brutzeitvorkommen des Wachtelkönigs im LB Zyndelstein ist in die 
Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge (Stand: 30.09.2016) eingearbeitet 
worden. Die Bewertung führt zu keinem anderen Ergebnis als bisher, d. h. 
der Kern der Planung wird nicht verändert. Weitere, tiefer gehende 
Untersuchungen haben im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG zu 
erfolgen. 
 
Dieser Teil der Eingabe ist zurückzuweisen. 
 
zu 6.) 
 

Da die Zone 4 aufgrund der Stellungnahme der Unteren 
Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises (ULB des HSK) als 
Konzentrationszone ausscheidet, ist die Stellungnahme zu diesem Bereich 
hinfällig.  
 
zu 7.)  
 

Die im Umfeld der Zone 5 vorhanden Naturschutzgebiete sind als harte 
Tabuzonen definiert worden. Ein darüber hinaus gehender Schutz ist aus 
Sicht der Stadt Brilon in einer pauschalen Art nicht möglich. Hier ist auf die 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach BImSchG zu verweisen. 
Bezüglich des Artenschutzes ist festzustellen, dass die Abstandskriterien zu 
Vogelvorkommen tatsächlich unterschritten werden. Hier ist jedoch zu 
beachten, dass eine Berücksichtigung dieser Abstände zu einer kompletten 
Aufgabe der Fläche führen würde, da die verbleibenden nur noch sehr 
kleinen Flächen nicht zu einem sinnvollen Park arrondiert werden könnten.  
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Die Unterschreitung von fachlich empfohlenen Mindestabständen für 
WEA’en zu Lebensräumen sowie Brutrevieren von bedeutsamen 
Vogelarten ist in den überarbeiteten Artenschutzrechtlichen Fachbeiträgen 
(Stand: 30.09.2016) sowohl für die Konzentrationszonen 5 “Madfeld“ und 
6 “Radlinghausen“ als auch für die Zonen 1 “Windsberg“ und 3 “Wülfte / 
Alme“ thematisiert worden. Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, 
dass der Artenschutz -selbst bei Unterschreitung der empfohlenen 
Abstände- kein unüberwindbares Vollzugshindernis für die Ausweisung 
dieser Flächen als Windvorrangzonen darstellt. Jedoch sind im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG voraussichtlich 
Raumnutzungsanalysen und ggfs. Vermeidungs- und CEF- bzw. FCS-
Maßnahmen erforderlich. 
 
Der Artenschutz ist in die Abwägung zu dieser FNP-Änderung auf der 
dritten Stufe (städtebauliche Belange) eingeflossen. Nach Auswertung und 
Abwägung aller bis zum Verfahrensstand 2. Behördenbeteiligung/ öA 
vorgetragenen Belange verbleiben noch 4 Konzentrationszonen, die als für 
die Windenergie geeignet angesehen werden. Eine weitere Reduktion 
dieser Flächen ist nicht möglich, da sonst zu befürchten ist, dass der 
Windenergie nicht genug Raum gegeben wird.  
 
Die Prüfungen des Artenschutzes im Rahmen der 97. FNPÄ haben 
ergeben, dass die verbleibenden Flächen auch unter dem Gesichtspunkt 
des Artenschutzes geeignet sind.  
Von besonderer Bedeutung ist, dass sich in diesem Bereich (teilw. 
innerhalb, teilw. außerhalb der nun ausgewiesenen Zone 5) 38 
Windkraftanlagen befinden. Die vorhandenen WKA’s befinden sich 
größtenteils in den Schutzabständen zu Vogelvorkommen. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens ist die Beeinträchtigung geschützter Arten unter 
der Berücksichtigung von Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen 
(Abschaltung zu bestimmten Zeiten, Anlage von CEF-Maßnahmen etc.) 
tiefer zu prüfen. Das gleichzeitige Vorhandensein zahlreicher Anlagen und 
geschützter Arten lassen einen pauschalen Ausschluss dieser Flächen 
nicht zu.  
 
Die Eingabe wird teilweise als zutreffend anerkannt, die angestrebte 
Reduzierung der Fläche kann jedoch nicht erfolgen. 
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zu 8.)  
 

Da die Zone 7 aufgrund der Stellungnahme der Unteren 
Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises (ULB des HSK) als 
Konzentrationszone ausscheidet, ist die Stellungnahme zu diesem Bereich 
hinfällig. 
 
Zu b) 
 
zu 1.), 2.) und 3.) 
 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4.) 
 

Durch die Reduzierung der Potentialflächen auf 7 Konzentrationszonen zur 
2. Behördenbeteiligung/öA sind die tabellarischen Aussagen des VNV zu 
den Suchbereichen, die nicht mit den späteren Konzentrationszonen 
identisch sind, hinfällig.  Auf die Aussagen zu den Suchbereichen, die sich 
mit den Konzentrationszonen 1 - 7 decken, braucht an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden, da der VNV in seinem Schreiben vom 22.12.2015 zu 
jeder Zone ausführlich Stellung nimmt. Diese Ausführungen wurden unter 
a) gewichtet und abgewogen.  
 
zu 5.) 
 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Brilon beschließt, die Eingaben des Vereins für 
Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis (VNV), 
Geschäftsstelle Kloster Bredelar, zur Kenntnis zu nehmen und sie 
entsprechend den vorstehenden Ausführungen teilweise anzuerkennen 
und zum Teil zurückzuweisen bzw. als ausreichend berücksichtigt 
anzusehen. 
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Eingaben der Fachdienste (FD) des Hochsauerlandkreises (HSK), 
Meschede: 

• vom 24.03.2015 zur 1. Behördenbeteiligung (Scoping)  
• vom 18.12.2015 zur 2. Behördenbeteiligung und  

Nachtrag des FD 35 vom 17.12.2015 (Eingang: 28.12.2015)  
 
FD 33 -Wasserwirtschaft-  
 
zum Scoping 
 
Der FD 33 weist auf die in den Schutzzonen III C und B 
genehmigungspflichtigen Vorhaben und auf unzulässige Anlagen und 
Bauwerke hin.  
 

Ferner weist der Fachdienst darauf hin, dass die Grundwasser-
Unschädlichkeit einer  WEA ggf. durch Fachgutachten zu belegen ist. 
 

Schließlich werden verschiedene Faktoren angeführt, die beim Bau von 
WEA zu berücksichtigen sind.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Hinweise des FD 33 sind aufgrund des Verfahrensstandes noch 
allgemeiner Art und wurden zur 2. Behördenbeteiligung konkretisiert 
(vgl. untenstehende Ausführungen). Sie werden als objektkonkret zur 
Kenntnis genommen und sind damit auf der nachgeordneten Ebene der 
Einzelgenehmigungsverfahren angesiedelt.  
 
zur 2. Behördenbeteiligung 
 
a) 
 

Der Fachdienst Wasserwirtschaft merkt an, dass in den Plänen der 
Konzentrationszonen die Wasserschutzgebiete nicht dargestellt sind. 
Zudem seien in den verkleinerten Plänen (Original M. 1:10.000) die 
Grenzen der Konzentrationszonen in Bezug auf die 
Wasserschutzgebiete nicht eindeutig beurteilbar. 
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b) Konzentrationszone 1 
 

Laut FD 33 liegt der nord-westliche Bereich der Konzentrationszone 1 
im WSG Scharfenberg, Schutzzone III. Der westliche Teil schneidet die 
Schutzzonen II und III des Wasserschutzgebietes Altenbüren.  
Im Übrigen sollte ein Schutzabstand von mindestens einer Nabenhöhe 
zur Schutzzone II eingehalten werden.  
 
c) Konzentrationszonen 3, 5 und 6 
 

Bezüglich der Konzentrationszonen 3, 5 und 6 wird darauf hingewiesen, 
dass diese in diversen Schutzgebieten der Zonen III B und/oder C 
liegen. Der FD 33 bestätigt, dass es in den Schutzzonen III 
grundsätzlich keine Ausschlusskriterien gibt. Verbotstatbestände werden 
nicht betroffen. Es werden verschiedene Genehmigungstatbestände 
berührt. Die Genehmigung von Einzelanlagen wird detailliert im 
Genehmigungsverfahren geprüft. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
zu a) 
 

Die Aussage in Satz 1 ist zutreffend. Die Pläne 9.1 bis 9.6 dienen der 
Darstellung der Änderungsbereiche. Eine Hinzufügung der harten und 
weichen Tabukriterien würde die Lesbarkeit dieser Pläne deutlich 
erschweren.  
 

Die Wasserschutzgebiete und die anderen Tabukriterien sind in den 
vorhergehenden Plänen 2.1 / 2.2 (Gesamtplan der harten Tabukriterien) 
und 4.1 / 4.2 (Gesamtplan der weichen einschließlich der harten 
Tabukriterien) dargestellt. Eine Ausfertigung dieser Pläne im Maßstab 
1:10.000 ist für einen Flächennutzungsplan der gängige Maßstab. Ein 
Flächennutzungsplan ist von seiner Definition her nicht parzellenscharf. 
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zu b) Konzentrationszone 1 
 

Die Aussage hinsichtlich der Überschneidung der Konzentrationszone 1 
mit der Schutzzone II in Altenbüren ist aus Sicht der Stadt Brilon nicht 
zutreffend und wird daher zurückgewiesen. 
 

Die Lage in bzw. die Überschneidung mit den Schutzzonen III wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

Der gewünschte Schutzabstand zur Schutzgebietszone II ist aus der 
Wasserschutzgebietsverordnung nicht ableitbar. Da der Windenergie 
substantiell Raum gegeben werden soll, bleiben die Tabuzonen auf die 
Schutzgebiete der Zonen I und II selbst beschränkt. Sollten sich bei der 
konkreten Betrachtung der Anlagenstandorte Hinweise auf eine 
mögliche Beeinträchtigung der Wasserschutzgebietszonen I und II 
ergeben, so ist dies im Genehmigungsverfahren nach BImSchG zu 
berücksichtigen. 
 
zu c) Konzentrationszonen 3, 5 und 6  
 

Diese Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
FD 34 -Abfallwirtschaft- und Bodenschutz-  
 
zum Scoping 
 
Die Untere Bodenschutzbehörde ist im Rahmen der Festlegung der 
einzelnen Standorte -also im Genehmigungsverfahren- erneut zu 
beteiligen. 
 
zur 2. Behördenbeteiligung 
 
Die Belange des Bodenschutzes werden im Genehmigungsverfahren 
geprüft. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Diese Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
FD 35 -Untere Landschaftsbehörde, Naturparke-  
 
zum Scoping 
 
Aus Sicht der ULB ist die Kriterienauswahl für die harten Tabubereiche 
nachvollziehbar. Bei den weichen Tabukriterien beanstandet sie, dass 
nicht deutlich wird, wie die Abgrenzung der „großen 
zusammenhängenden Waldbereiche“ vorgenommen wurde und 
verweist als gute Grundlage zur  Tabuisierung auf die im 
Regionalplanentwurf neu abgegrenzten „Unzerschnittenen 
verkehrsarmen Räume“ (UZVR) .  
 

In den nachfolgenden Absätzen 2 - 5 geht die ULB unter 
Zugrundelegung des Kriteriums „UZVR“ auf Einzelaspekte einzelner 
Suchbereiche im Hinblick auf ihre landschaftliche Wertigkeit, 
Beeinträchtigungen, Vorbelastungen und damit ihre Geeignetheit als 
Potenzialflächen ein ( gemeint sind die nach Abzug der harten und 
weichen Tabukriterien verbleibenden 74 Suchbereiche der 
Planungsstufe 2). 
   

Im Absatz 6 legt die ULB ihre Auffassung zum Umgang mit Kleinflächen 
dar, die zwar dem Gedanken der Anlagenkonzentration 
entgegenstehen, jedoch nicht schematisch nach einer 
einzelflächenbezogenen Größengrenze ausgeschieden werden sollten. 
 

Die Aussagen des letzten Absatzes betreffen den 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag. Die Vorgehensweise zur 
Bestanderhebung wird als zielführend angesehen. Die 
Einzelflächenbetrachtungen sollten jedoch im nächsten Planungsschritt 
auf die bisher nicht untersuchten, aber potentiell geeigneten Gebiete 
ausgedehnt werden.  
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Ziel sollte sein, solche Potentialflächen auszuschließen, deren Kollision 
mit dem BNatSchG nicht durch Parklayouts und Betriebsmodalitäten auf 
der nachgeordneten Genehmigungsebene vermieden werden kann.  
 

Aus Sicht der ULB sollte der Punkt „Landschaftsbild und 
Erholungswesen“ bei der Windenergieplanung im Rahmen der 
Umweltprüfung eine besondere Rolle spielen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Hinweise des FD 35 sind aufgrund des Verfahrensstandes noch 
allgemeiner Art. Zur 2. Behördenbeteiligung hat die ULB eine 
konkretisierte, auf die 7 Konzentrationszonen abgestellte Stellungnahme 
abgegeben (vgl. untenstehende Ausführungen).  
 

Die Hinweise wurden, soweit bauleitplanerisch sinnvoll, beachtet. 
Anlässlich der Überarbeitung der Planunterlagen zur 2. Beteiligung / öA 
sind insbesondere die Aussagen zu den UZVR in die Begründung 
eingeflossen. Im Rahmen der Untersuchung der 74 Suchbereiche auf 
ihre Vor- und Nachteile wurden die von der ULB angeführten 
Detailaspekte und die empfohlene Behandlung von Teilflächen 
berücksichtigt. So konnte der noch große Suchraum in der 
Planungsstufe 3 unter Einbindung der städtebaulichen 
Entwicklungsziele auf 7 Konzentrationszonen reduziert werden. 
 

Entsprechendes gilt für die faunistischen Belange der Planung. 
 

Zusammenfassend sollten die Hinweise und Empfehlungen der ULB zur 
Kenntnis genommen und als ausreichend berücksichtigt angesehen 
werden.  
 
zur 2. Behördenbeteiligung 
 
Seitens des Fachdienstes 35 wird bestätigt, dass das Verfahren zur 
Ausweisung der Konzentrationszonen nachvollziehbar ist und die 
artenschutzrechtliche Betrachtung plausibel erscheint.  
 



 

- 69 – 

 

 
 
Aus Sicht des FD 35 sollten aus der artenschutzrechtlichen Betrachtung 
im Einzelfall konkretere Schlüsse gezogen werden. Zu den einzelnen 
Zonen wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Konzentrationszone 1 
 

Keine Anregungen; ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Briloner Hochfläche wird in Aussicht gestellt. 
 
Konzentrationszone 2 
 

Seitens des FD 35 werden Bedenken hinsichtlich der landschaftlichen 
Bedeutung dieses Bereichs erhoben. Zudem ist für den FD 35 nicht 
erkennbar, wie die Artenschutzrechtlichen Konflikte gelöst werden 
können. Daher wird ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Briloner Hochfläche nicht in Aussicht gestellt.  
 

Ferner ergeht der Hinweis, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände für die Bauleitplanung nur mittelbare Bedeutung 
haben. Es muss lediglich geprüft werden, ob der Verwirklichung der 
Planung unüberwindliche Vollzugshindernisse entgegenstehen. 
 
Konzentrationszone 3 
 

Keine Anregungen; ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Briloner Hochfläche wird in Aussicht gestellt.  
 

Im Detail ergeht der Hinweis, dass das LSG 2.3.3.5 (redaktionelle 
Anmerkung: Typ C) des Landschaftsplanes Briloner Hochfläche 
aufgrund seiner tatsächlichen Nutzung (tlw. Acker) durchaus im 
Einzelfall für die Windenergienutzung in Anspruch genommen werden 
kann. Es bestehen keine Bedenken gegen eine Einbeziehung dieses 
LSG in die Konzentrationszone, da die seinerzeit mit in die Ausweisung 
eingeflossenen Entwicklungsaspekte im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens umgesetzt werden können. 
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Konzentrationszone 4 
 

Die Zone 4 grenzt unmittelbar an NSG und FFH-Gebiete an. Der 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag zeigt ein hohes Konfliktpotential auf. 
Es ist nicht erkennbar, dass der Artenschutzkonflikt im 
Genehmigungsverfahren gelöst werden kann. Daher wird ein 
Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des Landschaftsplanes Briloner 
Hochfläche nicht in Aussicht gestellt.  
 

Ferner ergeht der Hinweis, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände für die Bauleitplanung nur mittelbare Bedeutung 
haben. Es muss lediglich geprüft werden, ob der Verwirklichung der 
Planung unüberwindliche Vollzugshindernisse entgegenstehen. 
 
Konzentrationszonen 5 und 6 
 

Keine Anregungen; ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Briloner Hochfläche wird in Aussicht gestellt. 
 
Konzentrationszone 7 
 

Es wir auf die herausragende landschaftliche Bedeutung dieser Zone 
hingewiesen. Die naturräumliche Vielfalt und die kleinräumigen 
Nutzungen ziehen eine hohe Artenschutz-Bedeutung mit sich. Aufgrund 
der steilen Hanglagen würde eine Erschließung des Gebietes 
unverhältnismäßige hohe Sekundäreingriffe nach sich ziehen. Daher 
wird ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des Landschaftsplanes 
Briloner Hochfläche nicht in Aussicht gestellt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die allgemeinen Aussagen zu Beginn und die Ausführungen zu den 
Konzentrationszonen 1, 3, 5 und 6 werden zur Kenntnis genommen.  
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Zur Konzentrationszone 2 
 

Da der FD 35 ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Briloner Hochfläche nicht in Aussicht stellt, ist diese 
geplante Konzentrationszone nicht umsetzbar. Die Zone wird dadurch 
faktisch in den Status eines harten Tabubereiches überführt. Die Zone 2 
wird daher nicht als Konzentrationszone dargestellt. 
Der ergänzende Hinweis bezüglich des Prüfauftrags in der 
Bauleitplanung wird zur Kenntnis genommen und inhaltlich ebenso 
betrachtet.  
 
Zur Konzentrationszone 3 
 

Die angesprochene Teilfläche des LSG 2.3.3.5 wird nicht in die 
Konzentrationszone 3 einbezogen. Die Landschaftspläne weisen für das 
gesamte Stadtgebiet, abgesehen von den baulich genutzten Bereichen, 
flächendeckend Schutzgebiete aus. Dass bei einer derart 
umfangreichen Ausweisung von Schutzgebieten Fehler passieren, ist 
möglich. Die Fläche präsentiert sich in der Örtlichkeit als Maisacker und 
weißt tatsächlich nicht die im Landschaftsplan beschriebene 
Schutzbedürftigkeit auf. Gleichwohl soll die Fläche nicht in die 
Konzentrationszone aufgenommen werden. Es handelt sich lediglich um 
ein Flurstück mit einer Größe von ca. 1 Hektar. Würde dieses 
Grundstück mit in die Konzentrationszone aufgenommen, müssten 
konsequenterweise alle als harte Tabuzonen ausgewiesenen 
Schutzgebiete von der Stadt überprüft werden. Dies ist angesichts der 
Größe des Planungsraumes nicht leistbar.  
 

In die Begründung wird der Passus aufgenommen, dass „Tabuzonen in 
der Regel nicht für die Windkraftnutzung geeignet sind“.  
 

Sollte sich bei näheren Überprüfung im Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG herausstellen, dass -so wie hier- der eigentliche Schutzzweck 
nicht vorliegt und die ULB eine Befreiung vom Bauverbot in Aussicht 
stellt, wird sich die Stadt einer Ausnahme nicht verschließen, sofern 
nicht andere Gründe gegen eine Windenergienutzung stehen.  
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Die ULB hat in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, dass ihrerseits eine 
Ausweisung der Teilfläche des LSG als Konzentrationszone möglich ist. 
Es ist daher davon auszugehen, dass eine Befreiung vom Bauverbot 
erteilt wird. Auf diesem Weg kann dann das Flurstück der 
Windkraftnutzung zugänglich gemacht werden. 
 
Zur Konzentrationszone 4 
 

Da der FD 35 ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Briloner Hochfläche nicht in Aussicht stellt, ist diese 
geplante Konzentrationszone nicht umsetzbar. Die Zone wird dadurch 
faktisch in den Status eines harten Tabubereiches überführt. Die Zone 4 
wird daher nicht als Konzentrationszone dargestellt. 
Der ergänzende Hinweis bezüglich des Prüfauftrags in der 
Bauleitplanung wird zur Kenntnis genommen und inhaltlich ebenso 
betrachtet. 
 
Zur Konzentrationszone 7 
 

Da der FD 35 ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Hoppecketal nicht in Aussicht stellt, ist diese 
geplante Konzentrationszone nicht umsetzbar. Die Zone wird dadurch 
faktisch in den Status eines harten Tabubereiches überführt. Die Zone 7 
wird daher nicht als Konzentrationszone dargestellt. 
 
Nachtrag des FD 35 -Untere Landschaftsbehörde, Naturparke-  
 

vom 17. 12. 2015 zur 2. Behördenbeteiligung 
 
Seitens der ULB kann nicht abschließend beurteilt werden, ob nach 
Herausnahme der Konzentrationszonen 2, 4 und 7 weiterer 
Ausweisungsbedarf für Konzentrationszonen besteht.  
 

Falls dem so ist, könnten aus ihrer Sicht der südliche Teil der 
Potentialfläche 3 (Bereich Östenberg / Escherfeld) und die die 
Potentialfläche 8 (Prinzknapp) als Konzentrationszonen ausgewiesen 
werden.  
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Für beide spricht die relativ gute Erschließbarkeit und für die Fläche 8 
zudem die vorhandene Vorbelastung.  
 

Der nördliche Bereich der Potentialfläche 3 (Schälhorn) erscheint 
aufgrund der höheren Eingriffsintensität weniger geeignet. Die 
Einbeziehung der südlichen Fläche würde eine Lücke von ca. 3 km 
Breite in der Windkraftausweisung schließen. Dies könnte negative 
Auswirkungen auf den Vogelzug haben. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zum nördlichen Teil der Potentialfläche 3 (Schälhorn) 
 

Die Bedenken hinsichtlich der hohen Eingriffsintensität aufgrund der 
umliegenden Naturschutzgebiete wird seitens der Stadt Brilon geteilt. 
Hinzu kommt, dass eine Ausweisung als Konzentrationszone die 
Ortschaften Scharfenberg und Wülfte von zwei Seiten massiv durch 
Windkraftanlagen beeinträchtigen würde. 
 
Zum südlichen Teil der Potentialfläche 3 (Östenberg / Escherfeld)  
Der südliche Teil ist stark durch Tabuzonen zergliedert. Es könnten nur 
vergleichsweise wenige Anlagen errichtet werden und gleichzeitig wird 
ein großer Teil des Landschaftsraumes in Anspruch genommen. 
Zusätzlich würde der gesamte Südhorizont der Ortschaft Scharfenberg 
durch Windkraftanlagen dominiert. Dies erscheint für die Ortslage nicht 
zumutbar. 
 
Zur gesamten Potentialfläche 3  
 

Durch die Einbeziehung der Fläche 3 würde eine Lücke von ca. 3 km 
Breite in der Windkraftausweisung geschlossen. Dies könnte negative 
Auswirkungen auf den Vogelzug haben. Darüber hinaus würde unter 
Berücksichtigung der geplanten Windkraftanlagen bei Antfeld ein 
durchgehendes Band an Windkraftanlagen von Nuttlar bis zum 
Umspannwerk bei Nehden entstehen. Diese Band hätte eine Länge von 
ca. 14 km Länge entstehen.  
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Dies ist auch aus landschaftsästhetischen Gesichtspunkten nicht 
gewollt. 
 

Die Argumente führen im Ergebnis dazu, dass die Potentialfläche 3 nicht 
als Konzentrationszone ausgewiesen wird. 
 
Zur Potentialfläche 8 
 

Durch eine Ausweisung würde der gesamte Südhorizont der Ortschaft 
Bleiwäsche durch Windkraftanlagen dominiert Ebenso würde der 
Horizont der Ortschaft Madfeld auf ca. 120° im Norden und Westen 
dominiert. Hinzu kommt, dass beide Ortschaften bereits durch 
bestehende Steinbrüche beeinträchtigt sind. Eine zusätzliche Belastung 
erscheint für beide Ortslagen nicht zumutbar.  
 

Die Argumente führen im Ergebnis dazu, dass die Potentialfläche 8 nicht 
als Konzentrationszone ausgewiesen wird. 
 
 
FD 37 -Gesundheitsamt / SG 37/6 Infektions- und Umwelthygiene-  
 
zum Scoping 
 
Der FD 37 weist darauf hin, dass in den beiden WSG „Briloner 
Kalkmassiv“ und „Briloner Burhagen“ keine Schutzzonen II ausgewiesen 
wurden, da diese Flächen ansonsten die gesamte Briloner Hochfläche 
eingenommen hätten. Es wird empfohlen, die stattdessen hier 
ausgewiesenen Schutzzonen IIIA und III (mit den Schutzstandards einer 
Zone II)  in die harten Tabukriterien einzubeziehen. 
 

Ferner wird auf die noch nicht wissenschaftlich belegten Auswirkungen 
von Infraschall auf die menschliche Gesundheit hingewiesen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Aussage zu den beiden WSG wird zur Kenntnis genommen.  
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Wie auch der FD 33 -Wasserwirtschaft- bestätigt, gibt es in den 
Schutzzonen III grundsätzlich keine Ausschlusskriterien. Ob Verbots- 
oder Genehmigungstatbestände betroffen sind, ist erst bei Kenntnis von 
Anlagenstandort und -typ, Bauhöhe, Rotordurchmesser etc. möglich und 
wird detailliert im Genehmigungsverfahren der Einzelanlagen nach 
BImSchG geprüft. Eine Einstufung von Schutzzonen III als harte 
Tabukriterien kann auch aufgrund der Rechtssystematik nicht gefolgt 
werden. Da der Windenergie substantiell Raum gegeben werden soll, 
bleiben die Tabuzonen auf die Schutzgebiete der Zonen I und II selbst 
beschränkt. Der Eingabe wird insofern nicht Folge geleistet. 
 

Die Ausführungen zum Infraschall werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zur 2. Behördenbeteiligung 
 
Konzentrationszone 1 
 

Laut SG 37/6 beinhaltet der westliche Teil der Konzentrationszone 1 
Flächen innerhalb der Schutzzone II des WSG Altenbüren. Da die 
Schutzzonen II aufgrund des hohen Gefährdungspotentials für die 
Wassergewinnung harte Tabukriterien darstellen, sollten diese 
Flächenanteile aus Sicht des Trinkwasserschutzes aus der Zone 
herausgenommen werden. 
 

Laut SG 37/6 befindet sich ferner der östliche Bereich der 
Konzentrationszone 1 im WSG Scharfenberg, Schutzzone III. Für 
Flächen innerhalb der Schutzzonen III ist das Gefährdungspotential der 
geplanten WEA im Einzelfall gutachterlich zu klären. 
 
Konzentrationszonen 3, 5 und 6 
 

Bezüglich der Konzentrationszonen 3, 5 und 6 wird darauf hingewiesen, 
dass diese in diversen Schutzgebieten der Zonen III B und/oder C des 
Briloner Kalkmassivs liegen. Für diese Flächen weist der SG 37/6 darauf 
hin, dass das Gefährdungspotential der geplanten WEA im Einzelfall 
gutachterlich zu klären ist. 
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Konzentrationszone 7 
 

Das SG 37/6 weist darauf hin, dass die Zone 7 das Betriebsgelände 
einer Tischlerei mit einem Schachtbrunnen zur Trinkwasserversorgung 
tangiert. Das Gefährdungspotential der geplanten WEA wäre auch hier 
im Einzelfall gutachterlich zu klären. Zusätzlich wird ein 
Vorsorgeabstand zum Schutz der Beschäftigten von 400 m gefordert. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zur Konzentrationszone 1 
 

Die Aussage hinsichtlich der Überschneidung der Konzentrationszone 1 
mit der Schutzzone II in Altenbüren ist aus Sicht der Stadt Brilon nicht 
zutreffend.  
 

Die Lage in bzw. die Überschneidung mit den Schutzzonen III wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

Die gutachterliche Klärung des Gefährdungspotentials einzelner WEA 
obliegt dem nachgeordneten Genehmigungsverfahren nach BImSchG. 
Der Hinweis sollte insofern zur Kenntnis genommen werden. 
 
Zu den Konzentrationszonen 3, 5 und 6  
 

Die Lage in bzw. die Überschneidung mit den Schutzzonen III wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

Die gutachterliche Klärung des Gefährdungspotentials einzelner WEA 
obliegt dem nachgeordneten Genehmigungsverfahren nach BImSchG. 
Die Hinweise sollten insofern zur Kenntnis genommen werden. 
 
Zur Konzentrationszone 7 
 

Da der FD 35 ein Zurücktreten der Schutzfestsetzungen des 
Landschaftsplanes Hoppecketal nicht in Aussicht stellt, ist diese 
geplante Konzentrationszone nicht umsetzbar. Die Zone wird dadurch 
faktisch in den Status eines harten Tabubereiches überführt. Die Zone 7 
wird daher nicht als Konzentrationszone dargestellt.  
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Die Hinweise sollten insofern zur Kenntnis genommen und als 
berücksichtigt angesehen werden. 
 
 
FD 51 -Bauaufsicht, Wohnen, Immissionsschutz /  
SG 51/3 Immissionsschutz-  
 
zum Scoping 
 
a) Abstände 
 

Das SG 51/3 geht ausführlich auf die Vorgehensweise zur Festsetzung 
von Abständen zu Windenergiezonen ein, mit denen man im Hinblick 
auf den Immissionsschutz „auf der sicheren Seite“ liegt. Abstände 
können abhängig von Anlagenart und -typ, schallreduziertem und 
Normalbetrieb sowie der Schutzwürdigkeit der betroffenen Gebiete nach 
BauNVO variieren. Das SG weist darauf hin, dass die von der Stadt 
vorgesehenen geringen Vorsorgeabstände zu Wohnnutzungen im 
Innen- und Außenbereich aus Immissionsschutzgründen das Potential 
der Vorrangzonen erheblich einschränken werden. So könnte eine erste 
ungünstig platzierte und nicht schallreduzierte Anlage u. U. die 
Immissionsrichtwerte an einem Standort ausschöpft und damit weitere 
WEA blockiert 
 
b) Vorbelastung 
 

Das SG 51/3 weist auf eine mögliche Vorbelastung in gewerblich 
geprägten Bereichen hin. Es wird zu bedenken gegeben, dass eine 
angrenzende Konzentrationszone die Entwicklungsmöglichkeiten von 
Gewerbe-, Industriebetrieben oder GE-Gebieten einschränken oder 
verhindern kann. 
Vorhandene sowie geplante WEA (auch außerhalb des Briloner 
Stadtgebietes) sind als Vorbelastung für den Nachtzeitraum zu 
berücksichtigen. 
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c) Schattenwurfimmissionen 
 

Das SG 51/3 weist darauf hin, dass Schattenwurfimmissionen abhängig 
vom konkreten Standort und Anlagentyp der WEA erst im 
Genehmigungsverfahren untersucht werden können. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Hinweise des SG 51/3 sind aufgrund des Verfahrensstandes noch 
allgemeinerer Art. Zur 2. Behördenbeteiligung hat die 
Immissionsschutzbehörde eine konkretisierte, aber hinsichtlich der unter 
a), b) und c) vorgetragenen Belange inhaltlich fast identische 
Stellungnahme abgegeben.  Bezüglich der Abwägung wird daher auf die 
untenstehenden Ausführungen zur 2. Behördenbeteiligung Punkte a) bis 
c) verwiesen.  
 
zur 2. Behördenbeteiligung 
 
a) Abstände 
 

Im Hinblick auf den von der Stadt vorgesehenen Schutzabstand von 
950 m für Wohnnutzungen im Innenbereich weist das SG 51/3 darauf 
hin, dass die aus Schallschutzgesichtspunkten erforderlichen Abstände 
in Abhängigkeit von Anlagenart und -zahl sowie Gebietstyp variieren 
können. 
 

Hinsichtlich des geringen Schutzabstandes von 400 m für 
Wohnnutzungen im Außenbereich gibt das SG 51/3 zu bedenken, dass 
die vorgesehene Anzahl von WEA in den Konzentrationszonen nicht 
realisiert werden kann und/oder zur Nachtzeit ein schallreduzierter 
Betrieb oder eine Abschaltung einzelner Anlagen erforderlich wird. 

 
b) Vorbelastung 
 

Das SG 51/3 weist darauf hin, dass benachbarte Gewerbegebiete oder 
bereits vorhandene WEA (auch außerhalb des Briloner Stadtgebietes) 
als Vorbelastung bei der Errichtung neuer WEA zu berücksichtigen sind. 
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Umgekehrt kann eine angrenzende Konzentrationszone die 
Entwicklungsmöglichkeiten von Gewerbe-, Industriebetrieben oder GE-
Gebieten einschränken oder verhindern. 
 
c) Schattenwurfimmissionen 
 

Das SG 51/3 weist darauf hin, dass Schattenwurfimmissionen abhängig 
vom konkreten Standort, der Anlagenhöhe und dem Rotorradius erst im 
Genehmigungsverfahren untersucht werden können. 
 
d) Konzentrationszone 3 
 

Das SG 51/3 weist darauf hin, dass der für Einzelgehöfte im 
Außenbereich vorgesehene Vorsorgeabstand von 400 m bei einem 
Gehöft am Nehdener Weg nicht berücksichtigt wurde. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu a) 
 

Die Hinweise sind zutreffend und sollten zur Kenntnis genommen 
werden. Es ist richtig, dass eine ungünstig platzierte nicht 
schallreduzierte Anlage u. U. die Immissionsrichtwerte an einem 
Standort ausschöpft und damit weitere WEA blockiert. Folge wäre eine 
Verringerung des Energieertrages der gesamten Windvorrangzone. 
Diesem Umstand kann jedoch im Rahmen der Bauleitplanung nicht 
Rechnung getragen werden. Konkrete immissionsschutzrechtliche 
Abstände und mögliche Einschränkungen für den Betrieb einzelner 
WEA sind nur auf der nachgeordneten Ebene des konkreten 
Genehmigungsverfahrens prüf- bzw. festsetzbar.  
 
Zu b) 
 

Die vorhandenen Vorbelastungen werden im Genehmigungsverfahren 
nach BImSchG geprüft und berücksichtigt. Der Hinweis sollte insofern 
zur Kenntnis genommen werden. 
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Die Aussage zu einer Einschränkung gewerblicher Entwicklung durch 
angrenzende Windenergienutzung ist zutreffend und hat die 
Reduzierung der Konzentrationszone 3 veranlasst. Der Hinweis sollte 
daher zur Kenntnis genommen werden und als beachtet gelten.  
 
Zu c) 
 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 
 
Zu d) 
 

Die Feststellung ist zutreffend. Im Bereich der Konzentrationszone 3 
wurde der Vorsorgeabstand von 400 m bei zwei Hofstellen am 
Nehdener Weg nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wird im Planwerk 
korrigiert. Der Hinweis sollte insofern zur Kenntnis genommen werden 
und als beachtet gelten. 
 
 
FD 51 -Bauaufsicht, Wohnen, Immissionsschutz /  
SG 51/1 Bauaufsicht, Brandschutz-  
 
zum Scoping 
 
Das SG 51/1 fordert, dass die Zufahrten zu den WEA in der Bauphase 
und beim Betrieb der Anlagen die Anforderungen an 
Feuerwehrzufahrten erfüllen müssen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Forderung wird mit Verweis auf das nachgeordnete 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG zur Kenntnis genommen. 
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FD 54 -Kreisstraßen-  
 
zum Scoping 
 
Der FD 54 fordert die Einhaltung entsprechender Vorschriften und 
Richtlinien.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt  Brilon beschließt, die Eingaben der Fachdienste 
(FD) des Hochsauerlandkreises, Meschede, entsprechend den 
vorstehenden Ausführungen wie folgt abzuwägen: 
 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 33 -
Wasserwirtschaft- werden zum Teil mit Verweis auf das 
nachgelagerte Genehmigungsverfahren nach BImSchG zur 
Kenntnis genommen und teilweise als nicht zutreffend 
zurückgewiesen.  

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 34 -Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz- werden zur Kenntnis genommen. 

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 35 -Untere 
Landschaftsbehörde, Naturparke- werden zur Kenntnis 
genommen und zum Teil durch die Ergänzung der Begründung 
bzw. den Wegfall der Konzentrationszonen 2, 4 und 7 als 
ausreichend berücksichtigt angesehen sowie im Hinblick auf die 
Ausweisung zusätzlicher Konzentrationszonen zurückgewiesen.  
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• Die geltend gemachten Belange des FD’es 37 -

Gesundheitsamt- SG 37/6 -Infektions- und Umwelthygiene- 
werden zur Kenntnis genommen, teilweise als berücksichtigt 
angesehen und teilweise als nicht zutreffend zurückgewiesen. 

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 51 -Bauaufsicht, 
Wohnen, Immissionsschutz, SG 51/3 -Immissionsschutz- 
werden als zutreffend zur Kenntnis genommen und teilweise mit 
Verweis auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG sowie teilweise durch Korrektur des Planwerks als 
ausreichend berücksichtigt angesehen. 

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 51 -Bauaufsicht, 
Wohnen, Immissionsschutz, SG 51/1 -Bauaufsicht, 
Brandschutz- werden mit Verweis auf das nachgelagerte 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG zur Kenntnis 
genommen. 

 

• Die geltend gemachten Belange des FD’es 54 -Kreisstraßen- 
werden zur Kenntnis genommen. 
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